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Art und Ma~ der baulichen Nutzung Begrenzungslinien 

MK Kerngebiete Baulinie 

PLANZEICHENERKLÄRUNG 
gern.§ 2 der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie Uber die Darstellung des Planinhalls vom 19.1.1965. 

Sonstige Festsetzungen Verkehrsflächen, Grünflächen 
und übri e Flächen 
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Sonstige Eintragungen und 
Kennzeichnungen 

Flächen für die Verwertung oder Beseitigung >-------------~~-------, 
Stra l:le nver keh rsfläche n 

Nachrichtliche Übernahmen 

Grenze des Umlegungsgebietes Wohngebäude 

Wirtschafts · und 
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Baum 

WS Kleinsiedlungsgebiete 

WR Reine Wohngebiete GE Gewerbegebiete Baugrenze 

S1ral3enbegrenzungslinie 

Offene Bauweise 

Geschlossene Bauweise 
von Abwasser und testen Abfallstoffen Beabsichtigte - nicht bindende - Aufteilung --

der Straflenverkehrstläche. (lt. Beschluß des Rates vom 2.10.1963) 
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Gebäude mit Angabe 
der Geschofjzahl 

Arkaden 
und Durchfahrten 

Tiefgarage 

Böschung 

Grenzen 

6emarkungsgrenze 

Flurgrenze 

F I urslücksg ranze 

Weitere Signaturen siehe Din 18702 und Katastervorschritten 

Ordnungsnummer der 
Grund slückseigentü mer 

E i g e n t ü ~ e r 

Stadt Duisburg 

Kuhlen, Wilhelm 

Alte Höhenlage ü. N.N. z. B, 30,17 

und Kuhlen, Maria geb. Brinken 

WA Allgemeine Wohngeblete GI Industriegebiete 

MD Dorfgebiete 

MI Mischgebiete 

Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse 

Grundflächenzahl 

Gescho5flächenzahl 

Baumassenzahl 

SW Wochenendhausgebiete 

SO Sondergebiete 

Höchstgrenze 
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Begrenzung sonstiger Verkehrsflächen 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

des Bebauungsplanes 

Wenn die Straßenbegrenzungslinie mit der Bau -
linie bzw. der Baugrenze zusammenfällt, ist die 
Signatur der Baulinie bzw. der Baugrenze mit dem 
grünen Farbstreifen der Straßenbegrenzungslinie 
eingetragen worden. 

Öffentliche Parkflächen 

Öffentliche Grünflächen 

Flächen für die Landwirtschatt 

flächen für die forstwirlschatt 

Flächen für den Gemeinbedarf 

Versorgungsflächen - Umformers tat ion 

FIO.chen für Gemeinschaftsanlagen 
-Garagen - Stellplätze - für den 
Bereich. des Bebauun s lanes Nr.788 
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nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

nur Hausgruppen zulässig 

Stellplätze 

Garagen 

flächen für Stellplätze 

flächen für Garagen 

Flächen für Garagen - Tiefgaragen -
unter Geländeoberfläche 
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Anpflanzung von Bäumen und Strauchern 
und Bindungen für Bepflanzungen 

zu pflanzende Bäume 

FD Flachdach SO Satteldach 

z.B. 30° Dachneigung 

Mit Geh-,Fohr-und Leitungsrechten zu
gunsten der Anlieger und der Versor
gungsträger zu belastende Flächen 

Neue Höhenlage ü. N.N. z.B. ( 32, 20) 
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wardenbach, Rosemarie geb, Santer 
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Baatwyk, Günter und Baatwyk, Gienowefa geb. Zajar 

Petzold, Bruno und Petzold, Christine geb. Müller 
Jansen, Hans-Jürgen 

woidt, Ralf 

Petzold, Bruno vnd Petzold, Christine geb. Müller 
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Kalwa, Karl 

Steinmetz, Christel geb. Stukovnik 
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Meyer, Reinhold und Meyer, Anita geb, Fijayz 
Enäruhn, Klaus 
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für den Bereich zwischen Halener Straße, Duisburger Straße und Uettelsheimer Weg. 

Maßstab 1 : 500 
Rechlsyrumllayen· Bundesbaugesetz (BBauG) in der Fassung iJer Bekanntmachung vom 18.8 1976 (BGBI. 1 S. 2256, 3617) geändert durch Artikel 9 Nr. 1 der Vereintachun9snovelle vorn 3.12.1976 (BGBI. I S. 3281) 
und durch Artikel 1 des GesetHs zur Beschleunigung ian Verfahren und zur Erleichterung von lnvestitionsiorllaben im StiidtebaurHht iom 6.7.1979 {BGBI. I S. 949). Baunu\wnysverbrdnung (BauNVOJ 
i d. F. der Bekan,1tniachung 10m 15.9.1977 (BGBl.1 S.1757). Verortl11u11g über die Ausarbeitung du Bauleitpläne sowie über die Oarstellung des Ptaninhalts (Planzeicheoverordnung) vom 191.1965 (BGBl.1 S. 21). 
Bauordnung für dBs LBnd Nm1rhein. Westfalen - L8nt1esbauordnung - (BauONVI) i. d F. der Bekanntmacllung vom 27.1.1870 (GV.NW. S. 86) geändert durch Gesetz vom 15.7.1976 (GV NW S. 264). 
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Der Bebauungsplan besteht aus - diesem Blatt -.. .. ..... .,_, __ ,,_ ... ,_, __ ,,, .. __ _ 
• .. 11aopco1u,.c111 ... IICDCIIUldtl iiCbCIIUldlLGIII 

einer Begründung - dem Eigentümerverzeieltnis 
..... Blatt Lä11guel!Hitte und ..... Hloll Quersehnitte. 

Die Zusammengehörigkeit ist auf den einzelnen 
Teilen beurkundet. 

Duisburg,den ..... 2:t,.2.,.J9.!W. 

Vermessungs - und Kalasteraml 

................. 9t:lk.:}:hiJ.l.e.r.s... 

Es wird bescheinigt, daß die Bestandsangaben 
-" -'-- J :------L-U-1,->nn••- """ -'-• fl.•ll-LLn:> 
11111 <H,tll Ll"!J<>UU,n"o,on~ta~l<>I UIIU U<>I "''"~"",:,,, 

üb~reinstimmen und daß die Festlegung der 
städtebaulichen Planund geometrisch eindeutig ist. 

Ouisbur!I, den ...... .ZJ,.2,.J~.ß.O .. 

Vermessungs und Katasteramt 

. ........ .... . Q\;_Z_ .'.J:°'J.Q_l.(!;;f.$. .. 

Für die Erarbeitung des Planentwurfs. 

Duisburg, den ... J.1.. .. 2 ... ..19.ß.O .... 

Stadtplanungsamt 

.. .9.~.?. = .. ~ i.t1Jl !. ~ . 

Dieser Plan ist auf Grund von Bedenken und Anregungen 
!~-· . .-.. --c=,a.,"··· ...................... -·-- geändert worden. 

riuisl:urg, den ..... Jh ... 1:L.rn~o .... 
Vermessungs - und Katasteramt Stadtplanungsamt 

............. 9.t:!.~ Holm ....... 9 ~ i .. '· .~. !.?.t~r. ~- ........ . 

272 273 

Dieser Plon wurde auf Grund der Genehmigungs~erfügung 
des Reg!er!..''1g~pr~~ideriteri von, 4. a 1991 1n 

Farbe geöndert 

Duisburg, den 9.9.1981 

Vermessungs- und Katasteramt Stodtplonungsomt 

gez,Holm gez: Kisters 
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Textliche Festsetzungen 

I. Festsetzungen über die äußere Gestaltung baulicher 
Anlagen gemäß§ 4 der 1. Verordnung zur Durchfüh
rung des Bundesbaugesetzes in der Fassung der Ände
rungsverordnun~ vom 21. 4. 1970 (GV. NW. S. 299) 
und gemäß§ 103 der Bauordnung für das Land Nord
rhein-Westfalen: 

a) Die Außenwände der Gebäude sind in Verblend
mauerwerk auszuführen. Teilflächen können in 
Putz, Keramik, Sichtbeton, Naturstein, Glas
bausteinen, Holzverkleidung oder ähnlichen Ma
terialien ausgeführt werden, 

x * Die Sockelhöhe der baulichen Anlagen darf eine 
Höhe von 0,50 m nicht üQerschreiten, wobei grö
ßere Höhenunterschiede durch Anziehen der nicht 
überbaubaren Grundstücksfläche zwischen Straßen
begrenzungslinie und der vorderen Gebäudekante 
auszugleichen sind. 

c) Drempel sjnd nicht zulässig. 

d) zusammenhängende Baukörper sind 
antennen auszustatten, 

mit Gemeinscnafts-

e) Die Errichtung von durchsichtigen Einfriedigungen 
und Hecken ist an den Straßenbegrenzungslinien 
bis zu einer Höhe von 0,80 m und an den Nachbar
grenzen bis zu einer Höhe von 1,25 m zulässig, 

Die Vorgärten an den Wohnwegen dürfen nur eine 
Begrenzung aus Rasenkantensteinen erhalten. 

Die Oberkante der Tiefgaragen darf nicht mehr 
als 1,10 m über dem Niveau der Duisburger Stra
ße liegen. Die entstehenden Böschungen sind ein
zugrünen. 

II. .ll.rt und Maß der Nutzung auf den überbaubaren 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen: 

und 

a) Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes sind 
Nebenanlagen nach§ 14 Abs. 1 Baunutzungsverord
nung nicht zulässig. 

b) Die Errichtung von Garagen sowie die Herstellung 
von Stellplätzen ist für die an der Duisburger 
Straße festgesetzte Wohnbebauung nur auf den 
hierfür vorgesehenen Flächen zulässig. 

c) § 14 Abs. 
rlihrt. 

2 BalU'lutzungsverordnung bleibt unbe-

m. Festsetzungen nach §9 Abs. 2 8BouG: 

X o) siehe oben 

b) siehe oben 

Vermerk 

Mit dem Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sind alle 
nach früheren baurechtlichen Vorschriften und städte
baulichen Plänen im Bereich dieses Bebauungsplanes ge
troffenen Festsetzungen aufgehoben. Hierbei handelt es 
sich um die teilweise Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 
einschließlich 1. Änderung - Homberg - vom 4. 7, 1972 
und 3, 8. 1974. 

Hinweis 

Für den Schutz des Baumbestandes im Geltungsbereich des 
BebaulU'lgsplanes gilt die Satzung zum Schutz des Baumbe
standes in der Stadt Duisburg vom 9. März 1977 in der 
jeweils geltenden Fassung. 
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Der Rat der Stadt hat am ... lQ,.t .. 1~.1.e .... nach § 2 [ 1 ] des Bundesbaugesetzes 

die Aufstellung dieses Bebauungs11lan-Entwurfes beschlossen. 

Duisburg, den 19.3.1980 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

gez = Giersch 

Beigeordneter 

Der AufstellungsbeschluH wurde am ... ~Q ... 2.....1;llij ... , gemäß§ 2 [ 1.] des 

Bundesbaugesetzes ortsüblich bekannt gemacht. 

Duisburg, den 19. 3 1980 

(Sieyel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertrelung 

gez: Giersch 

Heigeordneter 

Der Rat der Stadt,hat am ......................... nach§ 2a [ 4 J des Bundesbaugesetzes 

beschlossen, eine Hürgerbeleiligung nicht durchzuführen. 

Duisburg, den 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

Beigeordneter 

Ein Beschluß des Rates der Stadt nach§ 2a (4 J des Bundesbaugesetzes 

wurde nicht gefaßt. 

Duisburg, den 19.3.1980 

(Siegel) 

Der Dber.sladtdirektor 

In Vertretung 

gez, Giersch 

8ei9eordneter 

Der Rat der Stadt hat am .... ~.~ .. ).J~.~.Q ... nach § 2a [ 6] des Bundesbaugesetzes 

diesen Bebauungsplan - Entwurf und seine ölfentliche Auslegung beschlossen. 

Duisburg, den 19. 3. 1980 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

gez: Giersch 

Heigeor~neler 

Dieser Bebauungsplan-Entwurf, die Begründ.ung und die aufzuhebenden 
Jeweils 

Bebauungspläne ( siehe Vermerk J haben•nach § 2a [ 6 ], § 2 [ 6 J des Bundes
'\" J. "10 baugesetzes auf die Dauer eines Monats in der Zeit vom ... ~ .'.l.1„1L1~ Q. 

'128. 4. 1980 
bis . ..11 .. 12.:1.2..1~11.0„ einschließlich zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. 

Duisburg.den 5.5.1981 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

gez: Hockborth 

Beigeordneter 

Der Ral der Stadl hat am ... }0 . .-.. 1-..1.!i'.~L nach§ 10 des Hundesbaugesetzes 

diesen Bebauungsplan ai11Hhliellliah ller hden111nea i11 .............................. Farbe 

sowie die Aufhebungen der Festsetzungen.die diesem Bebauungsplan 

entgegenstehen [siehe Vermerk] als Satzung beschlossen. 
Die Änderungen in Forbe·wurden om 22.9.1980 vom Rot der 

Duisburg,den 5.5.1981 

(Siegel) 

Stadt beschlossen. 

Der Oberstadtdirektor 

ln Vertretung 

gez; Hockborth 

Beigeordneter 

6emä8 § 11 ......................... des Bundesbaugesetzes ist dieser Plan mit 

Verfügung wom ... ft ... !L .. 1~.8.L. Az.: .. .3.S.,.Z.::· .. tz..Q.4 ... l..D..1,1.L].~.~ .. 1. 
genehmig·I worden. 

Düsseldorl, den 4.8.1981 

(Siegel) 

Der Regierungspräsident 

Im Auftrage 

gez: Gibbisch 

Regierungs bau rat 

Die Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidenten Düsseldorf voni 

.... lt .. JL .. rn.~.L ..... Az.: .. 1~.X::Jl-.QL.L.0..L!.i.t7.~~J ................................ ist 

am ...... ~:.rn.-J~.~.L ... gemäH-§ 12 des Bundesbaugesetzes mit dem Hinweis, 

daß dieser Bebauungsplan als Satzung mit Begründung vom Tage der 

Veröflentlichung der Bekanntmachung ab im Zimmer ... 415... des Stadthauses 

an den Werktagen. montags bis freitags, in der Zeit von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 

zu jedermanns Einsicht öffentlich ausliegt, ortsüblich bekanntgemacht worden. 

Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan l'echtsverbind!ich geworden. 

Auf die §§ 44 c und 155 a Bundesbaugesetz_ sowie auf§ 4 Abs. 6 der 60. NW. 

wurde bei der Bekanntmachung hingewiesen. 

Duisburg, den 3. 11. 1981 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

gez: Giersch 

Beigeordneter 

Der Rat der Stodt hat am 22.9.1980 nach § 2a [6) des Sundes-

bougesetzes 

öffentliche 

diesen Bebauungsplan - Enlwurf 

Auslegung beschlossen 

und seine erneute 

Oui~burg, den 28.10.1980 

1 Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

gez,Giersch 

Sei geordneter 


